
Gemeinde Hilter a.T.W. 
Fachbereich 3 

25.10.2022 

Vorlage zu TOP der Sitzung des Betriebs- und Feuerwehrausschusses am 
10.11.22 

Antrag der Freiwilligen Feuerwehr Hilter auf Einrichtung einer 
Unterstützungsabteilung 

Erlass der 1. Änderungssatzung der Satzung für die Freiwillige Feuerwehr in 
der Gemeinde Hilter am Teutoburger Wald 

Das Gemeindekommando der Freiwilligen Feuerwehr Hilter hat den Beschluss 
gefasst, eine Unterstützungsabteilung einzurichten. Gern.§ 11 Abs. 3 
Niedersächsisches Brandschutzgesetz können neben der Einsatzabteilung, der 
Jugendfeuerwehr und der Altersabteilung andere Abteilungen eingerichtet werden. 

Folgende Unterlagen sind beigefügt: 

- der Antrag der Feuerwehr
- das Konzept für die Neugründung der Unterstützungsabteilung
- der Entwurf der 1. Änderungssatzung für die Organisationssatzung der Freiwilligen
Feuerwehr

Die innere Gliederung der Freiwilligen Feuerwehr ist in der Organisationssatzung 
vom 15.03.2016 festgelegt. Mangels Außenwirkung ist die Satzung ganz 
überwiegend eine Organisationsrichtlinie des Rates für eine gemeindliche 
Einrichtung. Die Einrichtung von Abteilungen ist eine innerorganisatorische 
Angelegenheit des Trägers der Freiwilligen Feuerwehr. Welche Abteilungen gebildet 
werden ist in der Satzung festzulegen. 
Wird die Unterstützungsabteilung als Unterabteilung der Feuerwehr gegründet und in 
die Satzung aufgenommen, besteht für die Mitglieder dieser Unterabteilung bei der 
Ausübung der sich hieraus ergebenden feuerwehrdienstlichen Aufgaben 
Versicherungsschutz über die Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen. 





ZIELSETZUNG 

Die Leitung der Feuerwehr 
Hilter a.T.W. beabsichtigt 
die Neugründung einer 
weiteren Abteilung. Neben 
den folgenden bestehenden 
Abteilungen: 
- Einsatzabteilung
- Altersabteilung
- Jugendfeuerwehr
Soll die
„Unterstützungsabteilung" in 
Anlehnung derer in 
Nordrhein-Westfalen 
gegründet werden. 

RECHTSGRUNDLAGE 

§ 11 (3) NBrandSchG:

Die Freiwillige Feuerwehr 
hat eine Einsatzabteilung. 
Daneben können andere 
Abteilungen eingerichtet 
werden, insbesondere die 
Kinder- und die 
Jugendfeuerwehr sowie die 
Alters-, die Ehren- und die 
Musikabteilung. 

PROBLEMSTELLUNG 

HANDLUNGSFELDER UND ERFAHRUNGEN 
l. Zur Betreuung der Jugendfeuerwehr, als Fachberater für 
ärztliche Fragen o.Ä. bedienen wir uns seit Langem Personen, die 
nicht Einsatzdiensttauglich sind oder aus Alters- oder 
Interessensgründen nicht der Einsatzabteilung angehören 
können. Diese Unterstützer würden wir gerne in einer
., Unterstützungsabteilung" subsumieren.

2. Aktuell ergibt sich ein weiteres Themenfeld: Ein Mitglied der
Jugendfeuerwehr erreicht dort zeitnah die Altersgrenze und wird
aufgrund einer Einschränkung nicht einsatzdienstfähig sein. Er
darf und will aber gerne im Hintergrund unterstützend tätig
werden - als Beispiel seien Grünpflegearbeiten am
Feuerwehrhaus, die Hilfe beim Aufbau von Veranstaltungen, die
Unterstützung der Betreuer der Jugendfeuerwehr o.Ä. genannt.

AUFGABEN 

VGL.: VO FF NRW §10: 

( l) Angehörige der Unterstützungsabteilung nehmen unter
anderem Aufgaben der Betreuung der Kinder- und
Jugendfeuerwehr, der Öffentlichkeitsarbeit, der Versorgung oder
der Verwaltungsunterstützung sowie sonstige Aufgaben nach
Festlegung durch die Leiterin oder den Leiter der Feuerwehr
wahr.

(2) Personen mit besonderen Fähigkeiten und Kenntnissen
können zur Beratung und Unterstützung der Feuerwehr

(Fachberaterinnen und Fachberater) für die Bereiche ABC,
Medizin und Seelsorge aufgenommen werden. Aufnahme und 
Dienstpflichten werden von der Leiterin oder dem Leiter der 
Feuerwehr im Einzelfall festgelegt.( ... )
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